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Erwägungen

E. 1
Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, er habe in den Jahren 2010 und 2011 mehreren
vom Betreibungsamt Romanshorn versandten Pfändungsankündigungen unentschuldigt
keine Folge geleistet und sich auch nicht vertreten lassen. Das Obergericht des Kantons
Thurgau verurteilte ihn am 14. Oktober 2013 im Berufungsverfahren wegen mehrfachen
Ungehorsams im Betreibungsverfahren zu einer Busse von Fr. 1'000.-- bzw. einer
Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen.

Der Beschwerdeführer beantragt beim Bundesgericht, der Entscheid vom 14. Oktober 2013
sei aufzuheben. Er strebt einen Freispruch an.

E. 2
Der Beschwerdeführer verlangt, es sei zu prüfen, ob die Vorinstanzen befangen waren und
hätten in den Ausstand treten müssen (act. 1 S. 3 Ziff. IV/2). Der Umstand, dass ein Gericht
einen Entscheid fällt, mit welchem der Betroffene nicht einverstanden ist, stellt indessen für
sich allein von vornherein keinen Ausstandsgrund dar.

E. 3
Wie vor Vorinstanz macht der Beschwerdeführer geltend, sein Wohnsitz sei seit dem 1.
Februar 1986 nicht in Romanshorn, sondern in Savognin. Für Pfändungsverfahren ist diese
Frage indessen seit dem Jahre 2009 rechtskräftig entschieden (Urteil des Bundesgerichts
5A_808/2009 vom 23. Dezember 2009). Darauf ist nicht zurückzukommen. Dass die Frage
seither wegen veränderter Verhältnisse anders beurteilt werden müsste, ist der Beschwerde
nicht zu entnehmen. Darauf ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Mit dem
Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.

E. 4
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in Anwendung von Art. 64 BGG abzuweisen,
weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen. Der finanziellen Lage des
Beschwerdeführers (vgl. act. 6) ist bei der Bemessung der Gerichtskosten Rechnung zu
tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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